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A. Beförderungsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 

 
Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung von Personen, Sachen und  
Tieren in den Zügen der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn 
mbH (PRESS) auf der Strecke Greifswald – Lubmin. 
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) in  
der jeweils gültigen Fassung. 

 
 
2. Beförderungsmittel 
 

Zur Beförderung dienen die regelmäßig nach Fahrplan oder nach Bedarf 
verkehrenden Züge.  

 
Das Hausrecht in den Beförderungsmitteln wird durch die Mitarbeiter der PRESS 
wahrgenommen. Die Fahrgäste erkennen mit dem Betreten der Fahrzeuge die 
Beförderungsbedingungen der PRESS an. Die Fahrgäste treten mit Fahrtantritt auch 
dann ausschließlich in eine Rechtsbeziehung mit dem befördernden Unternehmen, 
wenn sie ihren Fahrausweis bei einem anderen Verkehrsunternehmen, z.B. bei der 
Deutschen Bahn AG, erworben haben. 

 
 
3. Anspruch auf Beförderung 
 

Die PRESS ist gemäß Eisenbahnverkehrsordnung zur Beförderung verpflichtet, wenn 
a) die Beförderungsbedingungen eingehalten werden, 
b) die Beförderung mit den fahrplanmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln 

möglich ist, die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, welche von 
der PRESS nicht zu verantworten sind und deren Auswirkungen sie auch nicht 
abwenden kann. 

 
Sachen und Tiere werden nur nach Maßgabe von Punkt 11 befördert. 

 
 
4. Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 

 
a) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für 

die Sicherheit der Mitreisenden darstellen oder welche den Anordnungen der 
Mitarbeiter der PRESS nicht Folge leisten, sind von der Beförderung 
ausgeschlossen. Sie haben keinen Anspruch auf Erstattung des Fahrpreises. 

 
Soweit die genannten Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere 
auszuschließen: 

• Personen, die unter Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel stehen, 

• Personen mit ansteckenden Krankheiten bei nicht auszuschließender 
Gefährdung Anderer sowie 

• Personen mit geladenen Schusswaffen, sofern sie nicht zum Führen dieser 
berechtigt sind. 

 
b) Kinder im Alter bis einschließlich 3 Jahre werden grundsätzlich nur in Begleitung 

einer Aufsichtsperson befördert, die mindestens 6 Jahre alt ist. 
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5. Verhalten der Fahrgäste 
 

a) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Bahnanlagen und Fahrzeuge so zu 
verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit 
und die Rücksicht auf andere Personen gebieten. Anweisungen der Mitarbeiter der 
PRESS sind Folge zu leisten. Für das Verhalten auf dem Gebiet der Bahnanlagen 
gilt die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO). 

 
Fahrgästen ist es insbesondere untersagt: 

• sich während der Fahrt mit dem Triebfahrzeugführer zu unterhalten, die Türen 
während der Fahrt und außerhalb von Stationen eigenmächtig zu öffnen, 

• Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen oder hinausragen zu lassen, 

• während der Fahrt auf- oder abzuspringen, 

• ein als besetzt geltendes oder gekennzeichnetes Fahrzeug zu betreten, 

• die Benutzbarkeit der Fahrzeuge, vor allem der Durchgänge sowie Ein- und 
Ausstiege, zu beeinträchtigen, 

• Fahrrad zu fahren oder Rollschuhe, Rollbretter und ähnliche Geräte zu 
benutzen, 

• Tonwiedergabe-, Rundfunk- oder Fernsehgeräte mit Lautsprechern zu 
verwenden, 

• Musikinstrumente zu spielen. 
 

b) In allen Zügen und auf den Stationen, insbesondere auf den Bahnsteigen, gilt 
Rauchverbot, sofern keine gesonderten Raucherbereiche ausgewiesen sind. Bei 
Zuwiderhandlung wird ein Reinigungsentgelt in Höhe von 25,00 € fällig. Bei 
sonstigen Verunreinigungen von Fahrzeugen werden die tatsächlichen 
Reinigungskosten erhoben, mindestens jedoch 25,00 €. 
 

c) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherheitseinrichtungen betätigt, 
hat unbeschadet straf- oder zivilrechtlicher Weiterverfolgung ein Entgelt in Höhe 
von 200,00 € zu zahlen. 
 

d) Fahrzeuge dürfen nur an den Stationen betreten bzw. verlassen werden. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Mitarbeiter der PRESS. Besonders 
gekennzeichnete Zu- oder Ausstiege sind beim Betreten oder Verlassen der 
Fahrzeuge entsprechend zu benutzen. Wird die Abfahrt angekündigt oder schließt 
die Tür, darf das Fahrzeug nicht mehr betreten oder verlassen werden. Jeder 
Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahrzeug grundsätzlich einen festen Halt zu 
verschaffen. Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitpersonen. 

 
e) Bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten haben die Mitarbeiter der PRESS sowie 

Beauftragte das Recht, die Personalien festzustellen und, wenn dies verweigert 
wird, die Verursacher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten oder aber vom 
Hausrecht Gebrauch zu machen. 

 
 
6. Zuweisung von Wagen und Plätzen 

 
a) Ein Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht. Sitzplätze sind für 

Schwerbehinderte, in der Gehfähigkeit Beeinträchtigte, ältere oder gebrechliche 
Personen, werdende Mütter und für Fahrgäste mit kleinen Kindern freizugeben. 
 

b) Das Zugpersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen oder Plätze verweisen, 
wenn dies aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht 
notwendig ist. Dies gilt insbesondere auch bei der Durchführung von 
Gruppenfahrten. 
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7. Fahrpreise, Fahrausweise und Verkauf 

 
a) Für die Beförderung sind die festgelegten Beförderungsentgelte zu entrichten. 

Fahrpreise und Fahrausweissortiment sind den jeweiligen Tarifbestimmungen zu 
entnehmen. Ein Fahrausweis ist nur übertragbar, wenn er nicht auf den Namen 
lautet und/oder die Fahrt noch nicht angetreten wurde. Fahrpreisermäßigungen 
werden grundsätzlich nur gewährt, wenn die Berechtigung zur lnanspruchnahme 
durch entsprechende Unterlagen bzw. Nachweise nachgewiesen wird. 
 

b) Fahrausweise sind vor Fahrtantritt zu erwerben. Ist dies nicht möglich, so muss 
der Fahrausweis unverzüglich und unaufgefordert beim Zugpersonal erworben 
werden. Bei Fahrausweiskauf im Zug ist der Fahrpreis sofort bar zu bezahlen. 
Beanstandungen des Fahrscheins sind unverzüglich vorzubringen, auch das 
Wechselgeld ist sofort bei Erhalt nachzuzählen. Spätere Reklamationen werden 
nicht anerkannt. 

 
c) Der Fahrgast muss bis zur Beendigung der Fahrt sowie bis zum Verlassen des 

Bahnsteiges bzw. seiner Zu- und Abgänge im Besitz eines zur Fahrt gültigen 
Fahrausweises sein. Fahrausweise sind dem Zugpersonal auf Verlangen 
unverzüglich zur Prüfung vorzuzeigen oder auszuhändigen. Die Fahrt gilt beim 
Verlassen des Fahrzeugs als beendet. 

 
d) Für verloren gegangene oder abhanden gekommene Fahrausweise wird nach 

Maßgabe der Tarifbestimmungen Ersatz geleistet. 
 
e) Kommt der Fahrgast einer Pflicht nach den Absätzen b) und c) trotz Aufforderung 

nicht nach, kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden. Die Pflicht zur 
Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes nach Punkt 9 bleibt unberührt. 

 
 
8. Ungültige Fahrausweise 

 
a) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder 

des jeweiligen Tarifs benutzt werden, sind ungültig und können eingezogen 
werden. Dies gilt insbesondere für Fahrausweise, die: 

• nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind, 

• zerrissen, zerschnitten oder anderweitig stark beschädigt, erheblich 
beschmutzt oder unleserlich sind, so dass sie nicht mehr geprüft werden 
können, 

• eigenmächtig geändert wurden, 

• von Nichtberechtigten oder zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt 
werden, 

• wegen Zeitablaufs oder anderen Gründen verfallen sind. 
 

b) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einer Bescheinigung oder einem in 
den Tarifbestimmungen vorgesehenen Ausweis zur Beförderung berechtigt, ist 
ungültig und kann eingezogen werden, wenn das erforderliche Dokument auf 
Verlangen nicht vor- gezeigt wird. Der Fahrausweis wird längstens sechs Monate 
im Kundenbüro hinterlegt. 
 

c) Das Einziehen des Fahrausweises nach Absatz a) wird auf Wunsch schriftlich 
bestätigt. 
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9. Erhöhtes Beförderungsentgelt 
 

a) Fahrgäste, die für sich, für von ihnen mitgebrachten Tiere oder Sachen keinen 
oder keinen gültigen Fahrausweis vorweisen können, und dieses nicht 
unverzüglich unaufgefordert dem Zugpersonal melden, sind zur Zahlung eines 
erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60,00 € verpflichtet. 
 

b) Das erhöhte Beförderungsentgelt wird auch fällig, wenn der Fahrgast einen 
gültigen Fahrausweis zwar erworben hat, ihn jedoch bei der Prüfung der 
Fahrausweise nicht vorzeigen kann. Unter der Voraussetzung, dass sich der 
Fahrgast innerhalb einer Woche ab dem Feststellungstag im Kundenbüro der 
PRESS meldet und einen zum Zeitpunkt der Feststellung gültigen Fahrausweis 
vorzeigen kann, ermäßigt sich das erhöhte Beförderungsentgelt auf 7,00 €. 

 
c) Das erhöhte Beförderungsentgelt ist innerhalb einer Woche nach Beanstandung 

an das Verkehrsunternehmen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist wird für jede 
schriftliche Zahlungsaufforderung ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt von 15,00 
€ erhoben. 

 
d) Der Fahrgast, der bei Fahrausweisprüfung ohne gültigen Fahrausweis angetroffen 

wird, ist verpflichtet, seine Personalien anzugeben und sich auf Verlangen mit 
einem gültigen Personaldokument auszuweisen. Die Daten der Fahrgäste ohne 
gültigen Fahrausweis werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
elektronisch gespeichert und verarbeitet. 

 
 
10. Erstattung von Beförderungsentgelt 

 
a) Wird ein relationsbezogener Fahrausweis nicht oder nur auf einem Teil der Strecke 

benutzt, so wird das Beförderungsentgelt auf Antrag gegen Vorlage des 
Fahrausweises in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen gezahltem und dem 
für die die zurückgelegte Strecke erforderlichen Beförderungsentgelt erstattet, 
soweit dies die jeweiligen Tarifbestimmungen vorsehen. 
 

b) Die Höhe der Erstattung sowie des Bearbeitungsentgeltes richtet sich nach den 
Tarifbestimmungen. Beweispflichtig für Nicht- oder Teilbenutzung des 
Fahrausweises ist der Fahrgast. 
 

c) Ein Anspruch auf Erstattung besteht nicht: 

• bei Ausschluss von der Beförderung mit Ausnahme von Punkt 4 a) 2. Anstrich, 

• bei gemäß Punkt 8 eingezogenen Fahrausweisen 

• für den Benutzer eines Fahrausweises, soweit das Beförderungsentgelt von 
einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts getragen 
wird. 

 
 
11. Beförderung von Sachen und Tieren 

 
a) Die Beförderung von Gepäck (Traglasten), Kinderwagen sowie 

Krankenfahrstühlen für mitreisende Schwerbehinderte ist möglich, wenn es die 
Besetzung der Züge erlaubt. Sollte ein Traglastenabteil vorhanden sein, werden 
Kinderwagen und Rollstühle im Traglastenabteil befördert. Die Mitnahme von 
separaten Akkumulatoren und Gefahrstoffen ist untersagt. 
 

b) Fahrräder sind grundsätzlich im Mehrzweckbereich zu transportieren. Der 
Fahrgast hat für das Ein- und Ausladen selbst Sorge zu tragen. Der Fahrgast hat 
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sich an seinem Fahrrad aufzuhalten und dieses entsprechend zu sichern. Bei 
Vorhandensein und Zugänglichkeit sind Vorrichtungen zur Transportsicherung 
zwingend zu nutzen. Am Fahrrad befestigtes Gepäck ist abzunehmen, verbleiben 
können die am Sattel befestigte kleine Werkzeugtasche und eine innerhalb des 
Rahmens befestigte Gepäcktasche. Fahrräder werden bei gleichzeitiger Mitfahrt 
des Fahrgastes befördert, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des 
Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden. 

 
c) Tiere, sofern sie nicht den betrieblichen Ablauf stören und keine Gefahr für 

Personen, Sachen oder die PRESS darstellen, sind unter Aufsicht ihres Besitzers 
zu befördern. Tiere dürfen dabei nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden, die 
Besitzer haften grundsätzlich für ihre Tiere. 

 
d) Hunde haben einen Maulkorb zu tragen und sind an der Leine zu führen, so dass 

Mitreisende und Mitarbeiter der PRESS nicht verletzt oder geschädigt werden. 
Besitzer sind gegenüber der PRESS in voller Höhe haftbar. Blindenführ- und 
Behindertenbegleithunde gemäß Neuntem Buch des Sozialgesetzbuches (SGB 
IX) sind von der Maulkorbpflicht ausgenommen. 

 
 
12. Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr bei Zugverspätungen,  

Zugausfällen und ggf. daraus resultierenden Anschlussversäumnissen 
 
a) Grundlage der Fahrgastrechte sind die Verordnung (EU) Nr. 2021/782 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr und das Gesetz zur Anpassung 
eisenbahnrechtlicher Vorschriften an die Verordnung (EU) Nr. 2021/782 des 
Europäischen Parlaments und Rates vom 29. April 2021 über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr vom 26. Juli 2023 (BGBl. Nr. 205 
vom 02. August 2023). Die nachfolgenden Absätze regeln die Fahrgastrechte für 
die befahrene Strecke Greifswald – Lubmin, soweit eine Verspätung oder ein 
Zugausfall durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS), das Verkehrsleistungen im 
Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) erbringt, 
verursacht worden ist. 

 
b) Macht der Fahrgast von seinen Fahrgastrechten Gebrauch, kann er bei Vorliegen 

der entsprechenden Voraussetzungen eine Erstattung oder eine Entschädigung 
verlangen. Näheres regelt die beigefügte Anlage II „Fahrgastrechte“. 

 
c) Der Fahrgast muss seinen Erstattungs- bzw. Entschädigungsanspruch innerhalb 

eines Jahres nach Ablauf der Geltungsdauer des Fahrausweises bei der 
Beschwerdestelle des unter Absatz a) Satz 1 genannten 
Eisenbahnverkehrsunternehmens geltend machen. Die Beschwerdestelle für auf 
den Binnenverkehr Greifswald – Lubmin begrenzte Ansprüche befindet sich im 
PRESS-Kundenbüro, Bahnhofstraße 14, 18581 Putbus, und ist zu den üblichen 
Büro-Öffnungszeiten erreichbar. Die Erstattung oder Entschädigung erfolgt mit 
dem Fahrgastrechte-Formular zusammen mit den beigefügten Unterlagen und 
Belegen. Alle übrigen Ansprüche werden über das Servicecenter Fahrgastrechte 
in Frankfurt am Main abgewickelt, vergleiche dazu die Anlage II „Fahrgastrechte“. 

 
d) Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch die PRESS kann der 

Reisende die Beschwerde- und Durchsetzungsstelle, wie folgt, kontaktieren: 
Eisenbahn-Bundesamt, Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte, 
Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, 
Fon +49-228-30795.400 / Email: fahrgastrechte@eba.bund.de 

mailto:fahrgastrechte@eba.bund.de
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e) Bezüglich § 36 VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) informiert die PRESS, 

dass diese sich nicht an einem freiwilligen Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle beteiligt. 

 
Eine Streitigkeit liegt vor, wenn einer schriftlichen Beschwerde des Fahrgastes 
nicht   binnen eines Monats abgeholfen wurde bzw. eine andere Rechtsauffassung 
durch den Kunden vertreten wird. 

 
 
13. Fundsachen 

 
a) Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich beim Zugpersonal abzuliefern. 

Eine Fundsache wird, sofern sie in deren Betriebsmitteln oder -anlagen gefunden 
wurde, nach zweifelsfreier Zuordnung an den Verlierer durch das Kundenbüro der 
PRESS zurückgegeben. Die Rückgabe der Fundsache erfolgt gegen Zahlung 
eines Entgeltes für Aufbewahrung sowie ggf. Zusendung. 
 

b) Für Fundsachen wird keine Haftung übernommen. 
 
 
14. Haftung und Verjährung 

 
a) Die PRESS haftet für Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes sowie für Schäden 

an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den allgemein 
geltenden Bestimmungen. 
 

b) Für Sachschäden haftet die PRESS gegenüber jeder beförderten Person nur bis 
zu einem Höchstbetrag von 1.000,00 €. Die Begrenzung der Haftung gilt nicht, 
wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen 
sind. 

 
c) Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren in zwei Jahren, die Verjährung 

beginnt mit Entstehung des Anspruchs. Im Übrigen richtet sich die Verjährung 
nach den allgemeinen Vorschriften. 

 
 
15. Sonstige Regelungen 

 
Fahrgäste, die mehrere Verkehrsunternehmen mit einer Fahrkarte in Anspruch 
nehmen, schließen stets mit dem Verkehrsunternehmen einen Beförderungsvertrag 
ab, mit dessen Verkehrsmittel sie jeweils befördert werden. Die Fahrausweise werden  
im Namen und für Rechnung des jeweiligen Beförderungsunternehmers verkauft. Es 
gelten dabei die Tarif- und Beförderungsbedingungen der Unternehmen, auf deren 
Beförderungsstrecke sich der Fahrgast befindet. 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Tarifbestimmungen und Beförderungs-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen 
Vorschriften verbindlich. 

 
 
16. Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist der Sitz der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft 
Pressnitztalbahn mbH. Der Gerichtsstand im nichtkaufmännischen Verkehr ist der 
Wohnsitz des Kunden bzw. Chemnitz, sofern die PRESS als Kunde auftritt. 
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B. Tarifbestimmungen 
 
1. Grundsätze 

 
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS), soweit sich aus den 
nachfolgenden Bedingungen nichts anderes ergibt. 
 
Der Haustarif gilt in den Zügen der PRESS auf der Strecke Greifswald – Lubmin. 
 
Mit dem Erwerb des Fahrausweises erkennt der Fahrgast 

• die Beförderungsbedingungen, 

• die Tarifbestimmungen und 

• die öffentlich bekannt gemachten Fahrpreise 
 
in ihrer jeweils gültigen Fassung als Inhalt des Beförderungsvertrags an. Mit Betreten 
des Verkehrsmittels tritt der Beförderungsvertrag in Kraft. 

 
Kinder im Alter von bis einschließlich 5 Jahren werden unentgeltlich befördert. 

 
Umtausch und Erstattung sind über die Beförderungsbedingungen geregelt.  

 
 
2. Gültigkeitszeitraum 

 
Die Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelte gelten vom 11.07.2026 bis 
einschließlich 23.08.2026. 

 
 
3. Geltungsbereich 

 
Die unter Punkt 4 und Punkt 6 genannten Fahrausweise gelten in den Zügen des 
Saisonverkehrs auf der Strecke Greifswald – Lubmin Gbf. 

 
 
4. Fahrausweise 

 
Im Saisonverkehr werden ausschließlich das Sonderangebot „Sommerlinienticket“ und 
die Fahrradkarte ausgegeben.  
 
Der Vertrieb des Sonderangebotes „Sommerlinienticket“ und der Fahrradkarte erfolgt 
ohne Aufpreis zum sofortigen Fahrtantritt über das Zugbegleitpersonal im Zug. 
 
 

4.1. Sommerlinienticket  
 
4.1.1 Das Sonderangebot „Sommerlinienticket“ wird als einfache Fahrt, einfache Fahrt 

ermäßigt und einfache Fahrt Familie sowie als Hin- und Rückfahrt, Hin- und 
Rückfahrt ermäßigt und Hin- und Rückfahrt Familie ausgegeben.  

 
4.1.2 Es gilt zwischen dem Startbahnhof Greifswald bzw. Greifswald Süd und dem 

Zielbahnhof Seebad Lubmin bzw. Lubmin Gbf oder umgekehrt. Die Stationen 
Greifswald und Greifswald Süd sowie die Stationen Seebad Lubmin und Lubmin 
Gbf sind tariflich gleichgestellt.  

 
4.1.3 Die einfache Fahrt berechtigt zur einmaligen Mitfahrt ohne Fahrtunterbrechung. 
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4.1.4 Die Hin- und Rückfahrt gilt nur am selben Geltungstag und ohne Fahrtunter-

brechung. 
 
4.1.5 Das Sonderangebot „Sommerlinienticket“ wird ausschließlich für die 2. 

Wagenklasse ausgegeben. 
 
4.1.6 Eine Ermäßigung wird nur für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahre gewährt. 

Kinder unter 6 Jahren werden unentgeltlich befördert.  
 
4.1.7 Als Familie gelten maximal zwei Erwachsene und drei Kinder im Alter von 6 bis 

einschließlich 14 Jahren. 
 
 
4.2 Fahrradkarte 

 
Für die Mitnahme eines Fahrrades wird eine Fahrradkarte für eine einfache Fahrt 
ausgegeben. 

 
 
5. Beförderungsentgelte  
 
5.1 Das Sonderangebot „Sommerlinienticket“ wird zu folgenden Preisen angeboten: 
  

Sommerlinienticket  Einfache Fahrt        7,00 €  

Sommerlinienticket  Hin- u. Rückfahrt      14,00 €  

Sommerlinienticket ermäßigt Einfache Fahrt        3,50 €  

Sommerlinienticket ermäßigt Hin- u. Rückfahrt        7,00 €  

Sommerlinienticket Familie Einfache Fahrt      14,00 €  

Sommerlinienticket Familie Hin- u. Rückfahrt      28,00 €  

 
5.2. Die Fahrradkarte für eine einfache Fahrt und wird zum Preis von 2,50 € angeboten. 
 
 
6.  Anerkennung von Tarifangeboten 
 
 Im Saisonverkehr Greifswald – Lubmin werden folgende Pauschalpreistickets 

anerkannt: 
 

• Mecklenburg-Vorpommern-Ticket 

• Quer-durchs-Land-Ticket 

• Fahrradtageskarte Nahverkehr 

• Deutschland-Ticket 

• VG-Card / VG-Card HGW 
 
 
7. Gleichstellung Schwerbehinderter und mobilitätseingeschränkter Personen 
 
 Die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr 

richtet sich nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) in der jeweils 
gültigen Fassung. Zur unentgeltlichen Beförderung berechtigt der gültige 
Schwerbehindertenausweis (grün/ halbseitig orange), der mit einem Beiblatt mit 
gültiger Wertmarke versehen ist. 

  
 Trägt ein Schwerbehindertenausweis den Vermerk „Die Notwendigkeit ständiger 
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Begleitung ist nachgewiesen" und das Merkzeichen „B", wird die Begleitperson 
unentgeltlich befördert. Anstelle einer Begleitperson kann auch ein Begleithund 
unentgeltlich mitgenommen werden. Trägt ein Schwerbehindertenausweis den 
Vermerk „Blind“ zur unentgeltlichen Mitnahme eines Blindenführhundes und das 
Merkzeichen „BL“, wird der Blindenführhund unentgeltlich befördert. Zusätzlich kann 
bei Blinden eine Begleitperson unentgeltlich mitgenommen werden. 

  
 Für Schwerbehinderte, die im Besitz eines gültigen Schwerbehindertenausweises 

(grün/ halbseitig orange) sind, ist die Mitnahme von Gepäck, Krankenfahrstühlen und 
sonstigen orthopädischen Hilfsmitteln unentgeltlich. 

  
 Mobilitätseingeschränkten Personen wird die Mitfahrt gewährt. Für alle Rollstühle ist 

aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung telefonisch unter der Telefonnummer 
038301 – 88400 oder per Email unter der Adresse mobil@pressnitztalbahn.com zwei 
Werktage vor Reisebeginn im Kundenbüro der RüBB erforderlich. 

 
 
8. Beförderung von Tieren 
  
 Für Hunde ist ein Ticket zum ermäßigten Fahrpreis zu erwerben. Hunde gelten im 

Rahmen der Definition Familie des Sonderangebotes „Sommerlinienticket“ nicht als 
Kind. 

 
 Kleintiere werden unentgeltlich befördert, wenn sie in einem dafür geeigneten 

Behältnistransportiert werden. 
 
 
9. Beförderung von Fahrrädern 
  
 Einsitzige, zweirädrige Fahrräder (hierin eingeschlossen sind ebenfalls Falt- oder 

Klappfahrräder, die sich in unverpacktem Zustand befinden) werden gegen Entgelt im 
Mehrzweckabteil transportiert. Die Fahrräder sind entsprechend zu sichern und zu 
beaufsichtigen, je Fahrgast ist nur ein Fahrrad zum Transport zugelassen. Über die 
Mitnahme von Fahrrädern entscheidet entsprechend der Auslastung des jeweiligen 
Zuges das Zugpersonal. Kinderwagen und Rollstühle haben bei der Beförderung 
Vorrang. 

 
 Als Entgelt wird ein Pauschalpreis unabhängig von der Entfernung für eine Einzelfahrt 

erhoben. Alle anderen Fahrräder wie zum Beispiel mehrsitzige Fahrräder 
(Tandems)(ausgenommen Kindersitze), Liegefahrräder, mehrspurige Fahrräder oder 
teilbare Fahrräder bzw. Fahrradgespanne werden zum doppelten Pauschalpreis 
befördert, sofern die Platzverhältnisse im Mehrzweckabteil dies zulassen. 

  
 Als Nachweis erhält der Reisende eine Fahrradkarte. 
 
 
10. Beförderung von Gepäck (Traglasten) 
 Gepäck (Traglasten) kann im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unentgeltlich 

befördert werden. Eine Einschränkung der Gepäckbeförderung kann durch 
ausgelastete Platzkapazitäten gegeben sein; hier sind die Anweisungen des 
Zugpersonals zu beachten. Personen mit Gepäck reisen vorzugsweise in den 
Mehrzweckbereichen. 


